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Kurz informiert

▶▶ ZGA
Beschwer des Auskunftsverpflichteten 

| Der BGH bestätigt seine Rechtsprechung, dass die Beschwer des Aus-
kunftspflichtigen sich nach seinem Interesse richtet, die Auskunft nicht  
erteilen zu müssen (BGH FamRZ 18, 1529). Die Kosten der Zuziehung eines 
Steuerberaters als sachkundige Hilfsperson können bei der Bemessung 
des Werts des Beschwerdegegenstands nur beachtet werden, wenn und  
soweit sie zwangsläufig entstehen, weil er sonst nicht in der Lage ist, sach-
gerecht Auskunft zu erteilen (BGH 22.5.19, XII ZB 325/18, Abruf-Nr. 209606). |

merKe | Wenn Kosten eines Steuerberaters für eine Beschwer von mehr als 
600  EUR angeführt werden sollen, müssen hierzu konkrete Angaben gemacht 
werden. Es muss deutlich werden, welche konkrete Tätigkeit es notwendig macht, 
den Steuerberater hinzuzuziehen. Es ist darzulegen, dass dessen Hinzuziehung 
an sich notwendig und wie hoch der konkrete Umfang einer von diesem etwa zu 
entfaltenden Tätigkeit ist. Wenn diese Angaben fehlen, wird i. d. R. eine Beschwer-
de gegen die Auskunftspflicht mangels Erreichen des Beschwerdewertes von 
600 EUR zurückgewiesen. Denn für den Zeitaufwand des Auskunftspflichtigen ist 
i. d. R. entsprechend § 20 JVEG über die Entschädigung von Zeugen auf den dort 
festgelegten Stundensatz von 3,50 EUR abzustellen. Eine höhere Verfügung in  
Anlehnung an § 22 JVEG kommt in Betracht, wenn er mit der Auskunftserteilung 
eine berufstypische Leistung erbringt oder einen Verdienstausfall erleidet.
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Abruf-nr. 209606

Höhere Vergütung 
nur bei berufs-
typischen Leistungen 
oder Verdienstausfall 

▶▶ Unterhaltsleitlinien
Viele oLGe haben die Leitlinien aktualisiert

| Zum 1.1.20 ist die Düsseldorfer Tabelle geändert worden. Viele OLGe 
 haben daher ihre Leitlinien angepasst. Die Übersicht zeigt diese OLGe und 
wo Sie auf deren Websites die unterhaltsrechtlichen Leitlinien finden. |

ÜBERSICHT /  Übersichtsseiten der OLGe zu ihren Leitlinien
▶� KG Berlin: www.iww.de/s380
▶� oLG Brandenburg: www.iww.de/s381
▶� oLG Braunschweig: www.iww.de/s382
▶� oLG Bremen: www.iww.de/s383
▶� oLG Celle: www.iww.de/s384
▶� oLG Dresden: www.iww.de/s385
▶� oLG Düsseldorf: www.iww.de/s386
▶� oLG frankfurt: www.iww.de/s387
▶� oLG Hamburg: www.iww.de/s388
▶� oLG Hamm: www.iww.de/s389
▶� oLG Koblenz: www.iww.de/s390
▶� oLG Köln: www.iww.de/s391
▶� oLG naumburg: www.iww.de/s392
▶� oLG oldenburg: www.iww.de/s393
▶� oLG rostock: www.iww.de/s394
▶� oLG Saarbrücken: www.iww.de/s395
▶� oLG Schleswig-Holstein: www.iww.de/s396
▶� oLG thüringen: www.iww.de/s397
▶� Süddeutsche Leitlinien: www.iww.de/s398
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Downloads

Von Legal Tech bis Smart Contracts: Die digitale Revolution 
hat auch den Rechtsmarkt erfasst. Doch was bedeutet das konkret 
für Ihre Arbeit? Wie erschließen Sie sich die neuen Rechtszusammen-
hänge und reagieren auf den veränderten Beratungsbedarf? 
Welche Legal-Tech-Lösungen sind für Ihre Kanzlei sinnvoll? 
Die Antworten liefert Ihnen DR Digitalisierung und Recht – 
kostenfrei und tagesaktuell!

Willkommen in der Kanzlei 4.0!

DR macht Sie zum Gestalter 
Ihrer digitalen Zukunft!

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Alle Inhalte kostenlos! 
Besuchen Sie

dr.iww.de
Lesen Sie auf DR Digitalisierung und Recht 
u. a. mehr zu diesen Themen:

•  Digitale Kanzleiabläufe. DR stellt Ihnen regelmäßig neue Tools vor, 
mit denen Sie den Kanzleialltag effizienter gestalten.

•  Digitale Akquise. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Chatbots, 
Content Marketing u. a. neue Mandanten gewinnen.

•  Digitalisierung als Beratungsfeld. Erschließen Sie sich mit DR 
den Beratungsmarkt der Zukunft – z. B. IT-Compliance, E-Commerce 
oder Social Media.

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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